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Zur Erstellung von Jahresabrechnungen 
ist die Gemeinschaft der Wohnungseigen-
tümer verpflichtet; als ausführendes Organ 
muss der bestellte Verwalter auch ausste-
hende Abrechnungen für Vorjahre erstellen.

Daneben kann auch der frühere Verwalter 
aus dem Verwaltervertrag weiterhin ver-
pflichtet sein, die Jahresabrechnung zu 
erstellen, sofern die Pflicht der Gemein-
schaft bereits während seiner Amtszeit 
entstanden ist.

BGH, Urteil vom 26. September 2025 - V 
ZR 206/24

Der Fall:
Die Beklagte war bis Ende Dezember 2022 
die Verwalterin der klagenden Gemeinschaft 
der Wohnungseigentümer (GdWE). In der 
Eigentümerversammlung vom 8. Dezem-
ber 2022 wurde mit Wirkung ab dem 1. 
Januar 2023 eine neue Verwalterin gewählt. 
Mit der Klage nimmt die Klägerin die 
Beklagte - soweit von Interesse - auf Er-
stellung der Jahresabrechnung 2022 in 
Anspruch. Das Amtsgericht hat die Klage 
abgewiesen. Die Berufung der Klägerin 
ist ohne Erfolg geblieben. Mit der von dem 
Landgericht zugelassenen Revision verfolgt 
die Klägerin ihr Klageziel weiter.

Das Problem:
Der BGH klärt, dass die Abrechnungspflicht 
am 1.1. des Kalenderjahres entsteht. Bei 
der Gelegenheit haben sich auch Fragen 
ergeben, wer im ersten Schritt für die Jah-
resabrechnung zuständig ist bzw. welche 
Ansprüche gegen den Vorverwalter bei 
nicht erstellten Jahresabrechnungen geltend 
gemacht werden können.

Die Entscheidung des Gerichts:
Nach der bis zum 30. November 2020 
gültigen Rechtslage hatte der Verwalter 
nach Ablauf des Kalenderjahres eine Ab-
rechnung zu erstellen (§ 28 Abs. 3 WEG 
aF). Dem Wortlaut nach richtet sich die 
Pflicht zur Erstellung der Jahresabrechnung 
zwar an den Verwalter. Zur Erstellung von 
Jahresabrechnungen ist aber die GdWE 
verpflichtet. § 28 Abs. 2 Satz 2 WEG nor-
miert keinen Anspruch gegen den Verwal-
ter, sondern eine von dem Verwalter aus-
zuführende Pflicht der GdWE, die nunmehr 
nach dem Regelungsgefüge des WEMoG 
für die Verwaltung des gemeinschaftlichen 
Eigentums ausschließlich zuständig ist (§ 
18 Abs. 1 WEG).

Als ausführendes Organ muss der bestell-
te Verwalter auch ausste hende Abrech-
nungen für Vorjahre erstellen; denn die 
Pflicht der GdWE erstreckt sich zweifels-
frei auch darauf, dass zurückliegende Jah-
re abgerechnet werden. Bei einem Verwal-
terwechsel während oder - wie hier - zum 
Ende eines Kalen derjahres ist der ausge-
schiedene Verwalter nicht mehr das für die 
Aufstellung der Jahresabrechnung nach § 
28 Abs. 2 Satz 2 WEG zuständige Organ. 
Daneben kann aber auch der frühere Ver-
walter aus dem Verwalterver trag weiterhin 
verpflichtet sein, die Jahresabrechnung zu 
erstellen, sofern die Pflicht der Gemein-
schaft bereits während seiner Amtszeit 
entstanden ist

Praxis-Tipp:
Endet das Verwalteramt zu einem Zeit-
punkt, zu dem die Pflicht der GdWE zur 
Erstellung der Jahresabrechnung nach § 
28 Abs. 2 Satz 1 WEG und damit zugleich 
die vertragliche Pflicht des Verwalters 
gegenüber der GdWE bereits entstanden 
ist, bleibt der Verwalter vertraglich wei-
terhin zur Erstellung der Jahresabrechnung 

GdWE ist für Erstellung der Jahresabrechnung zuständig!
››› Wohnungseigentumsrecht ‹‹‹ von Massimo Füllbeck [520]

verpflichtet. 

Denn die einmal entstandene vertragliche 
Pflicht des Verwalters zur Erstellung der 
Jahresabrechnung geht nur durch Erfül-
lung (§ 362 BGB) oder durch die Gel-
tendmachung von Sekundäransprüchen 
(§ 281 Abs. 4 BGB) unter.


